
14 plädoyer 2/2026

FORUM

Für verbesserte 
Opferhilfe ist kein 
Sondergesetz nötig� Frank Goecke   

� Rechtsanwalt, Zürich1

Der Brand in  
Crans-Montana VS  

zeigt auf, dass das  
geltende Recht  

nicht genügt, die Opfer 
von Delikten  

fair zu unterstützen.  
Vorschläge für eine 

Revision des Opferhilfe-
gesetzes liegen vor.

Der Bund zahlt den Op-
fern der Brandkatastro-
phe von Crans-Monta-

na VS, gestützt auf ein dringliches 
Bundesgesetz, einen Solidaritäts-
beitrag von 50 000 Franken – un-
abhängig von ihrer Einkommens-
situation. Ebenfalls wird er sich 
an aussergerichtlichen Vergleichs-
lösungen mit einem Betrag von 
maximal 20 Millionen Franken 
beteiligen und die Opferhilfe des 
Kantons Wallis für die hohen Auf-
wendungen mit 8,5 Millionen 
Franken unterstützen. 

So erfreulich diese Hilfe für die 
Betroffenen ist, so wünschbar 
wäre, dass diese Welle der Solida-
rität künftig auch die Opfer er-
reicht, deren Schicksal kein inter-
nationales Medienecho auslöst. 
Der Fall Crans-Montana zeigt 
lehrbuchhaft, wo die Grenzen des 
Opferhilfegesetzes (OHG) liegen.

Schaden einer 16-Jährigen 
nur minimal gedeckt

Entschädigungen für Opfer von 
Straftaten sind auf 130 000 Fran-
ken plafoniert und werden je nach 
Einkommen gekürzt. Bei Minder-
jährigen wird das Einkommen der 
Eltern herangezogen. 

Ungenügend gedeckt sind ins-
besondere Minderjährge. Beispiel: 
Der Schaden einer 16-jährigen 
Schülerin, die nur eine Minimal-
rente der Invalidenversicherung 
und unter Umständen Ergän-
zungsleistungen zu erwarten hat, 
liegt ein Vielfaches über dem 

OHG-Maximalbetrag. Wenn 
dann noch eine Pflegebedürftig-
keit hinzukommt, die ebenfalls 
nur unzureichend durch die Leis-
tungen der IV abgedeckt ist, dann 
ist die genannte Summe vollends 
absurd tief. Dieser Befund wird 
dadurch etwas gemildert, dass bei 
diesen Opfern längerfristige Hil-
fe abgerechnet werden kann, was 
bei der Entschädigung nicht an-
zurechnen ist.

Erhöhung der Obergrenze 
auf 500 000 Franken 

Das Institut für Strafrecht und 
Kriminologie der Universität Bern 
schlug bereits im Evaluations
bericht 2015 eine Erhöhung der 
Obergrenze auf 500 000 Franken 
vor, flankiert durch einen natio-
nalen Garantiefonds und eine  

Opferrente.2 Diese Summe wäre 
unter der Prämisse der OHG-
rechtlichen Kürzungsmöglich
keiten ausreichend, auch schwere 
Schäden zu regulieren.

Opferhilfe ist  
“keine Versicherung” 

Anläufe, das Opferhilfegesetz 
opferfreundlicher auszugestalten 
oder zu interpretieren, wurden in 
der Vergangenheit von Politik oder 
Justiz jeweils damit gekontert, dass 
die Opferhilfe keine Versicherung 
sei, die durch Prämien alimentiert 
werde. Deshalb findet zum Bei-
spiel unter Verweis auf die Sub
sidiarität der OHG-Leistungen 
(Artikel 4 OHG) der Kongruenz-
grundsatz keine Anwendung, der 
besagt, dass nur anzurechnen ist, 
was ereignisbezogen, sachlich und 
zeitlich gleichwertig ist. 

Zu diesem Einwand ist zweier-
lei zu sagen. Die Fälle, in denen 
sich der durch eine Straftat verur-
sachte Schaden in vergleichbaren 
Dimensionen bewegt und kein 
ausreichendes Haftungssubstrat 
vorhanden ist respektive die So
zialversicherungen nur ungenü-
gend greifen, dürften statistisch 
gesehen überschaubar sein. 

Die Opferhilfestatistik 2024 
gibt einen Anhaltspunkt: Von 
1098 Personen, die ein Entschä-
digungs- und Genugtuungsgesuch 
stellten, waren 123 minderjährig. 
Einzurechnen wären aber auch 
Gesuche von Erwachsenen und 
Angehörigen, bei denen die ande-

“Es ist an  
der Zeit, das 
Opferhilfegesetz  
im Sinne der  
Opfer und ohne 
dogmatische  
Vorbehalte zu 
revidieren”
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ren Entschädigungssysteme ganz 
oder teilweise versagten. Sodann 
hat das Parlament soeben gezeigt, 
dass angesichts der Tragik eines 
solchen Grossereignisses eine Re-
aktion jenseits aller Dogmatik und 
unter Berufung auf den Solidari-
tätsgedanken möglich ist. 

Anwaltskosten müssten 
übernommen werden

Wenn man das Gesetz unter die-
sem Blickwinkel einer Revision 
unterziehen wollte, dann gibt es 
weitere gewichtige Punkte, die im 
wohlverstandenen Interesse der 
Opfer zu überdenken sind. 
	< Der Grundsatz der Subsidia

rität des Opferhilfegesetzes ist  
beizubehalten. Allerdings sind 
differenzierte Ausnahmen einzu-
führen. Unfaire Konstellationen 
können sich etwa ergeben, wenn 
das Opfer sich den selbst versi-
cherten Sachschaden auf die 
Entschädigungsleistung für den 
erlittenen Personenschaden an-
rechnen lässt. Auch die restrik
tive Gewährung des Haushalt‐ 
und Betreuungsschadens nach 
Artikel 19 Absatz 4 OHG ist 
stossend.3 
	< Anwaltskosten sollten weiter 

gefasst werden als bisher und 
zwar analog zur ausserprozes
sualen Vertretung im Haft-
pflichtrecht. Alle Leistungen, die 
gerechtfertigt, notwendig und 
angemessen sind, sollten vergü-
tet werden. Beispielsweise kann 
eine Intervention im noch un-

strittigen Verwaltungsverfahren 
bei der IV entscheidend sein für 
Renten oder IV-Massnahmen. 
Bei langjährigen Straf- oder 
Haftpflichtverfahren sollten zu-
dem Vorschüsse möglich sein. 
Und schliesslich müssen min
destens die Anwaltskosten un
abhängig von den finanziellen  
Verhältnissen des Opfers über-
nommen werden. Das Opfer hat 
seine Rolle nicht freiwillig 
gewählt. Der Täter hingegen 
erhält in Fällen der notwen
digen Verteidigung einen amt
lichen Verteidiger, die Finan
zierung muss ihn während des 
Verfahrens nicht kümmern. Es 
ist stossend, dass das Opfer die 
notwendigen Kosten der Rechts-

durchsetzung von Fall zu Fall 
selbst zu tragen hat. Eine ent-
sprechende Änderung in der 
Opferhilfeverordnung ist wün-
schenswert.
	< Das Bundesgericht importierte 

mit Urteil 1A_230 / 2006 vom  
5. Juni 2007 die strenge Kausa-
lität aus der Unfallversicherung 
für psychische Erkrankungen. 
Dies führt regelmässig dazu,  
dass schwersttraumatisierte Ge-
waltopfer zunächst von der Un-
fallversicherung und sodann von 
der Opferhilfe abgewiesen wer-
den. Diese Praxis ist aufzuge-
ben.  Die haftpflichtrechtliche 
Kausalität, auf die Artikel 19 
OHG implizit verweist, ist aus-
reichend.
	< Die maximale Genugtuung ist 

auf 148 200 Franken zu erhöhen. 
Dies entspricht der Obergrenze 
der Integritätsentschädigung bei 
der Unfallversicherung. Auf diese 
Weise wird eine gewisse Ko
härenz zum Sozialversicherungs-
system erreicht. Die maximale 
Angehörigengenugtuung ist auf 
50 000 Franken festzusetzen.
	< Schadenersatz und Genug

tuung sind zu verzinsen. Das 
Restitutionsprinzip muss gerade 
auch in dieser Materie gelten. 

Sonderlösungen bei der 
Opferhilfe nicht angebracht

Der Bundesrat schrieb einleitend 
zu seiner Botschaft zum Bundes-
gesetz über die Unterstützung der 
Opfer der Brandkatastrophe in 

Crans-Montana: Die materiellen 
und immateriellen Folgen des Er-
eignisses für die Betroffenen und 
ihre Angehörigen seien erheblich. 
Neben dem Verlust von Angehö-
rigen seien viele Opfer und Ange-
hörige mit langfristigen gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen, 
psychischen Belastungen sowie 
mit erheblichen finanziellen Un-
sicherheiten konfrontiert. Deshalb 
habe der Bundesrat den Opfern 
und ihren Angehörigen Unterstüt-
zung zugesichert. 

Am 10. März erschütterte eine 
weitere Tragödie die Schweiz: Ein 
psychisch kranker Täter zündete 
sich in einem Bus in Kerzers FR 
an und riss fünf Menschen mit in 
den Tod, fünf weitere wurden ver-
letzt. Es wird schwer sein, den Op-
fern und Angehörigen von Ker-
zers plausibel zu machen, weshalb 
die Worte des Bundesrats für sie 
keine Geltung haben sollen. 

Die beiden Tragödien zeigen mit 
aller Deutlichkeit auf, dass Son-
derlösungen nicht weit tragen. 
Und dass es an der Zeit wäre, das 
Opferhilfegesetz im Sinne der Op-
fer und ohne dogmatische Vorbe-
halte zu revidieren.

“Es wird schwer 
sein, den Opfern 
und Angehörigen 
von Kerzers 
plausibel zu  
machen, warum  
die Worte des  
Bundesrats für  
sie nicht gelten”

1	Der Autor dankt Claudia 
Schaumann, Rechts
anwältin in Zürich, für die 
wertvollen Hinweise.

2	Evaluationsbericht 2015, 
S. 85 und 120.

3	Ebd., S. 82.


